
Neue Energie– und Netznutzungspreise 

Die neuen Strompreise wurden bereits im letzten Newsletter Ausgabe  Oktober 2010 veröf-
fentlicht. 
 
 
 

Neuer Wasserpreis ab 01.01.2011 

Der Verwaltungsrat der Energieversorgung Büren AG hat an seiner Sitzung vom 28. Mai 2010 
beschlossen den Grundpreis zu verdoppeln und den Verbrauchspreis um 12.5% zu erhöhen. 
Diese Anpassungen gelten ab 01.01.2011. 

Die Berechnungsgrundlagen und Preisansätze für die Anschlussgebühren bleiben unverändert. 

 

Wiederkehrende Gebühren (exkl. 2.5 % MWST) 

Grundgebühren pro Jahr (abhängig von der Zählergrösse Qn, CHF 80.-/Qn) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Verbrauchsgebühr Wasserpreis 
 

 

 

 

Neuer Mehrwertsteuersatz 

 

 

Was ändert sich ab 2011?  
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Geschätzte Kundinnen und 
Kunden 
 
Das Thema Energie be-
schäftigte uns 2010 stark 
(steigende Energiepreise, 
neue Kraftwerke, nachhalti-
ge Nutzung und Erzeugung 
von Energie). Dies wird sich 
2011 nicht ändern. 
 
Die EVB AG ist auch im 
neuen Jahr für Sie da. 
Für 2011 wünsche ich Ihnen 
alles Gute. 
 
Armin Zingg 
Geschäftsführer 
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Gesetzliche Mehrwertsteuersätze  bis 31.12.2010  neu ab 01.01.2011 

Normalsatz (Energie) 7,6 %  8,0 % 

Reduzierter Satz (Wasser) 2,4 %  2,5 % 

Bezugs- und Verbrauchsgebühr  pro m³  CHF 1.80 

Nenndurchfluss Qn m³/h   1.5  15 mm  CHF 120.00 

Nenndurchfluss Qn m³/h   2.5  20 mm  CHF 200.00 

Nenndurchfluss Qn m³/h   3.5  25 mm  CHF 280.00 

Nenndurchfluss Qn m³/h   6.0  32 mm  CHF 480.00 

Nenndurchfluss Qn m³/h 10.0  40 mm  CHF 800.00 

Nenndurchfluss Qn m³/h 15.0  50 mm  CHF 1‘200.00 
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Herbstmesse 2010  

Die traditionelle Herbstmesse findet alle 2 Jahre Ende Oktober 

statt. Auch dieses Jahr war die EVB AG zusammen mit der 

SWG Grenchen vertreten. Anziehungspunkt am Stand der 

beiden Unternehmen war das Modell einer Wasserversorgung. 

Hier konnten Gross und Klein die Mechanismen einer 

Wasserversorgung erkunden. Die SWG präsentierte viel 

Wissenswertes rund um den umweltgerechten Energieträger 

Erd- und Biogas, der sowohl im Haushalt, in Industrie und 

Gewerbe aber auch als Treibstoff eingesetzt und genutzt 

werden kann. 

 

 
 

Am Wettbewerb nahmen  zahlreiche Messebesucher teil. 

Herzliche Gratulation den Gewinnern. 

1. Preis  Frau Gaby Renggli, Büren a.A. (Bild) 

2. Preis Frau Margrit Tschanz, Derendingen 

3. Preis Frau Lisa Von Niederhäusern, Büren a.A. 

 

Die Preise wurden von der SWG Grenchen sowie von der 

Energieversorgung Büren AG gesponsert. 

Trinkwasserqualität 

   
Vorschriften Lebensmittelgesetz 

 

Ergebnisse der 
Untersuchungen 
vom 04.03.2010 

  Qualitätsziel/ 
Idealbereich 

Zulässig Toleranz Netzwasser 

      

Mikrobiologie 

Ärobe mesophile Keime 1 ml   300 3 

Escherichia coli 100 ml   0 nn 

Enterokokken 100 ml   0 nn 

      

Grundanforderungen 

Temperatur °C 8-15 25  8.7 

Aussehen  klar, farblos   in Ordnung 

Trübung TE/F bis 0.5 1  0.14 

      

Mineralisation, Kationen 

Gesamthärte °f 10-50   31.7 

      

Mineralisation/Anionen 

Chlorid mg/l bis 20 200  11 

Nitrat mg/l möglichst wenig  40 5 

Sulfat mg/l 10-50 200  22 

      

Chemische Verunreinigungswerte 

Nitrit (NO2) mg/l bis 0.01  0.1 nn 

Ammonium (NH4) mg/l bis 0.05 0.5  nn 

 

Das Trinkwasser der Wasserversorgung Büren stammt zu 42,36 % aus dem Quellgebiet 

Stockern, Biezwil (Oberwil), zu 29,89 % aus dem Quellgebiet Sandreisi, Talgraben und 

Hintertal und 27,75 % aus dem Grundwasser Hägni. 

 

Das Trinkwasser aus dem Fassungsgebiet Hägni wird mittels einer Ultraviolettanlage 

desinfiziert. 
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Die gute Trinkwasser-
qualität ist direkt ab-
hängig von der Roh-

wasserqualität.  

Mit Schutz naturnahes Trinkwasser 

Die gute Trinkwasserqualität ist direkt abhängig von der Rohwasserqualität. Die 

Wasserversorgungen sind an einem wirksamen Grundwasserschutz besonders interessiert. 

Denn Trinkwasser soll ein naturnahes Produkt bleiben und möglichst nicht aufbereitet werden 

müssen. 

Was nützt der Grundwasserschutz? 

Die Wasserversorgungen sind auf griffige 

Grundwasserschutzmassnahmen 

angewiesen. Diese garantieren, dass das 

Grundwasser möglichst ohne besondere 

Aufbereitung als Trinkwasser genutzt 

werden kann und soll dies auch den 

nachfolgenden Generationen 

ermöglichen. Damit ist ein wichtiges 

Kriterium für eine nachhaltige 

Bewirtschaftung erfüllt. Das Grundwasser 

wird in der Schweiz sowohl allgemein 

flächendeckend, wie gezielt nutzungsorientiert geschützt. 

Flächendeckender Grundwasser-Schutz 

Die Grundwasservorkommen sollen in Menge und Qualität naturnahen Verhältnissen 

entsprechen. Das heisst, das Grundwasser darf nicht verunreinigt und der Grundwasserspiegel 

und die Grundwassermenge dürfen nicht negativ verändert werden. 

Nutzungsorientierter Schutz 

Grundwasser soll möglichst ohne zusätzlichen Aufwand als Trinkwasser gebraucht werden 

können. Deshalb wird das Einzugsgebiet einer Trinkwasserfassung besonders geschützt und 

zwar erhöht sich der Schutz mit der Nähe zur Fassung. 

Gefährdung des Grundwassers 

Das Grundwasser kann sowohl in seinen Eigenschaften als auch in der Menge verändert 

werden. Die Qualität des Grundwassers kann z.B. durch Dünge- und Pflanzenschutzmittel, 

Sickerwässer aus Deponien, Abwasser oder Unfälle beeinträchtigt werden. Die 

Grundwassermenge kann durch übermässige Überbauung (Versiegelung), Tiefbauten ins 

Grundwasser, Tunnelbauten, Drainagen aber auch durch Übernutzung verringert werden. 

Schutzziele 

Grundwasservorkommen müssen in ihrer Gesamtheit geschützt und erhalten werden. 

Grundwasser muss die Anforderungen an die Wasserqualität der Gewässerschutzverordnung 

erfüllen. Wird es als Trinkwasser genutzt, so gelten die zusätzlichen Anforderungen an das 

Grundwasser gemäss Gewässerschutzverordnung. Um die Schutzziele zu erreichen, müssen 

die Kantone die besonders gefährdeten Gewässerschutzbereiche bezeichnen und die 

Grundwasserschutzzonen und -areale ausscheiden. 

Nutzungsbeschränkung 

In Schutzzonen gelten besondere, zum Schutz des Trinkwassers notwendige 

Nutzungsbeschränkungen. Diese können im Einzelfall beträchtlich sein und im Extremfall das 

Eigentumsrecht tangieren. Bei Trinkwasserfassungen im öffentlichen Interesse sind solche 

Einschränkungen jedoch im Hinblick der hohen Produktqualität gerechtfertigt und gesetzlich 

abgestützt. 

Weiterführende Literatur: Wegleitung Grundwasserschutz des BAFU 

Quelle : SVGW / SSIGE 
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21. Mai 2011 Ecocar Expo 
    

Veranstaltungen 

SUDOKU 
 
Gewinnen Sie eine Energiespar-
box. 
 
Sende Sie uns die Zahl im gel-
ben Kasten per Postkarte an: 
 
Energieversorgung Büren AG 
Kreuzgasse 32a 
3294 Büren a.A. 
 
Einsendeschluss ist  
der 28. Februar 2011 
(Datum Poststempel) 
 
Über den Wettbewerb wird keine 
Korrespondenz geführt. 

Gewinnerin des letzten Wettbewerbes im 
Newsletter Oktober 2010 ist: 
 

Monika Suter 
Schützenweg 2 
3294 Büren a.A. 
 

Herzliche Gratulation! 

Leisten Sie einen Beitrag zur Förderung erneuerbarer Energiequellen 

und einer CO2 -neutralen Stromproduktion. 

Nähere Angaben finden Sie unter 

www.edz.ch oder www.ev-bueren.ch 

Oekostrom von der grössten Photovoltaikanlage 

 im Seeland 


